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1.    Begrüßung durch die Abteilungsleitung WA 2

2.    Verdachtsmeldungen nach Art 16 Abs. 2 MAR (STORs)

2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht

2.2 Bewertungskriterien – Vorstellung des neuen BaFin-Konzeptes

3. MVP-Portal – technische Fragen zum Fachverfahren „Verdachtsmeldungen nach MAR“

3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen zum Fachverfahren

3.2 Arbeitnehmerüberlassung

3.3 Einreichung von STORs (pro Sachverhalt)

3.4 Abmeldung vom Fachverfahren

4.     Ausblick: Webformular zur Abgabe von STORs
4.1 Anmelde- und Genehmigungsprozess

4.2 Zukünftig zur Verfügung stehende Übertragungswege

4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars

4.4 Besonderheiten des Webformulars gegenüber dem hochzuladenden STOR-Formular
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2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht
Verdachtsmeldungen nach Zeitablauf
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2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht
Verdachtsmeldungen nach Finanzinstrumenten
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Verdachtsmeldungen nach Art des Marktmissbrauchs
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STORs, Alarme, Anlegerhinweise etc.

Analysen

Untersuchungen

Sanktionen

2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht
Verdachtsmeldungen nach Finanzinstrumenten
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Schwerpunkte der Manipulationsuntersuchungen sind:

• Potenziell schwerwiegende bzw. systematische Verstöße

• Sachverhalte mit mehr als unerheblichen Auswirkungen auf die 
Marktintegrität

• Potenzielle Verstöße von professionellen Handelsteilnehmern bzw.  durch 
ein beaufsichtigtes Institut

2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht
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Schwerpunkte der Manipulationsuntersuchungen sind:

• Sachverhalte, die den Verbrechenstatbestand erfüllen können

• Manipulationen, die eine Vielzahl von Anlegern betreffen

• Sachverhalte mit ausgeprägter Verdachtslage

2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht
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Schwerpunkte der Insideruntersuchungen sind:

• Sachverhalte, bei denen die Verdachtslage besonders ausgeprägt ist:

• „Gutes Timing“ allein begründet eine solche ausgeprägte Verdachtslage in 
aller Regel nicht. 

• Ausgeprägte Verdachtslage kann sich bspw. ergeben durch:

• Offen liegende Verbindung zum Emittenten

• Erkennbar abweichendes Handelsverhalten des Handelsteilnehmers

2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht
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Schwerpunkte der Insideruntersuchungen sind:

• Sachverhalte, in denen Handelsteilnehmer einen hohen Sondervorteil 
(erzielter Gewinn/vermiedener Verlust) erzielt hat

• Sachverhalte, in denen „Primärinsider“ involviert sind

• Konstellationen, bei denen es um (potentielle) Wiederholungstäter geht

2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht
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3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen zum Fachverfahren

(1) Vollmacht oder 

HR-Auszug wenn 

Meldeflichtiger = 

Unternehmer ist. 

(2) Tätigkeits-

nachweis, wenn 

Meldepflichtiger eine  

natürliche Person ist. 

Persönliche 

Unterschrift des 

Melders
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• Art. 3 Abs. 6 bzw. 7 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/957: 

• Übertragungsmöglichkeit der Datenanalyse auf eine andere Person

Aber: keine Übertragung der Meldepflicht selbst 

• Der STOR ist von einem Mitarbeiter des Meldepflichtigen an die BaFin zu übermitteln.

• Die Abgabe von sog. „Drittmeldern“ ist demnach nicht möglich. 

• Sollten Melder für mehrere Gesellschaften STORs übermitteln, sind bei Antragstellung 

Informationen beizufügen, aus denen sich ergibt, auf welcher rechtlicher Grundlage sie für 

den jeweiligen Meldepflichtigen tätig werden. 

• z.B. aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses, ggf. Arbeitnehmerüberlassungsvertrag

• Eine Auslagerungsvereinbarung ist dabei nicht ausreichend. 
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• Jeder verdächtige Sachverhalt muss einzeln gemeldet 

werden.

• Dem Meldepflichtigen ist es nicht gestattet, in einem 

Meldeformular mehr als nur einen Sachverhalt aufzuführen.

• Mehrere Meldeformulare dürfen nicht in einer Datei 

zusammengeführt werden. 

3.3 Einreichung von STORs (pro Sachverhalt)
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• Die Abmeldung vom 

Fachverfahren hat in 

eigener 

Verantwortung seitens 

des Melders zu 

erfolgen. 

• Eine Abmeldung 

durch die BaFin ist 

nicht vorgesehen.

• WA 24 ist über die 

Abmeldung schriftlich 

zu informieren.
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4.1 Anmelde- und Genehmigungsprozess

• Der Anmelde- und Genehmigungs-

prozess bleibt in seiner bisherigen 

Form bestehen. 

• Alle bisher für das Fachverfahren 

freigeschalteten Melder können 

weiterhin STORs abgeben, ohne den 

Anmeldeprozess erneut durchlaufen 

zu müssen.
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4.2 Zukünftig zur Verfügung stehende Übertragungswege

Insgesamt werden drei verschiedene Übertragungswege zur Verfügung gestellt:

1. Ausfüllen eines Webformulars

2. Abgabe der Meldung mittels XML-Datei oder

3. automatisiert per SOAP Webservice
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4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars (1/2)

Über den Menüpunkt „Meldung ein-

reichen“ muss aus mehreren Auswahl-

möglichkeiten gewählt werden:

1. das entsprechende Fachverfahren

2. der Meldepflichtige sowie

3. die Einreichungsart des jeweiligen 

Fachverfahrens 
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4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars (2/2)



• automatisches Vorbefüllen einzelner Felder 

• Plausibilitätsprüfungen

• zwingend auszufüllende Felder

• Auswahl-Menüs (sog. Drop-Down-Menüs)
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4.4 Besonderheiten des Webformulars gegenüber dem hochzuladenden 
STOR-Formular



Fragen?

Rückfragen können Sie auch jederzeit gerne an folgende 
Adresse richten:

WA24@bafin.de
Vielen Dank!

Frau Dr. Rensch, Frau 

Schierhorn, Herr de Schmidt, 

Herr Borchardt & Herr Wagner

Abteilung WA 2


